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Vorwort 

Erneut sind die Zahlen an überschuldeten und davon bedrohten Menschen  
in Deutschland gestiegen. So weist der Schuldner-Atlas der Creditreform 
(www.creditreform.de) im November 2020 aus: 6,85 Millionen Personen über 
18 Jahre bzw. 3,42 Mio. Haushalte sind bundesweit zum Stichtag 1. Oktober 
2020 überschuldet und weisen nachhaltige Zahlungsstörungen auf (2009:  
6,19 Millionen Personen). Für die Bundesrepublik Deutschland ermittelt sich 
so eine Schuldnerquote – also das Verhältnis von überschuldeten Personen 
zur Bevölkerungszahl über 18 Jahre – von 9,87 Prozent (2009: 9,09 Prozent). 
Der erneute Anstieg der Verbraucherverschuldung wird für die betroffenen 
Personen und ihre Familien immer mehr zu einem unkalkulierbaren Risiko: 
Hohe monatliche Zahlungsverpflichtungen bei sehr langen Laufzeiten führen 
bei gleichzeitig stagnierenden oder sinkenden Einkommen unweigerlich zur 
Überschuldung.  

Neben den Konjunkturschwankungen und Strukturveränderungen im 
Arbeitsmarkt, die bei einem gleichzeitigen Sockel an Langzeitarbeitslosen vie-
len Menschen und Familien kaum Chancen auf eine solide und dauerhafte 
Finanzplanung lassen, sind es die Folgen der Corona-Pandemie in Deutsch-
land seit März 2020, die mit den Lockdowns und Kurzarbeitsbeschränkungen 
die Überschuldungsprobleme der Menschen forciert hat. Zum einen haben 
staatliche Maßnahmen, wie z. B. die Ausweitung und Verlängerung des Kurz-
arbeitergeldes oder die Stundungsmöglichkeiten bei Verbraucherdarlehen und 
Mieten dazu geführt, dass viele überschuldete Menschen sich bislang durch 
die Pandemie in wirtschaftlicher Sicht „durchgewurschtelt“ haben. Auch die 
Aussetzung der Verpflichtung, für (auch kleinere) Unternehmen bei Zah-
lungsunfähigkeit Insolvenz anzumelden, trägt zunächst zu einer Beruhigung 
bei. Zum anderen ist ein lange erwartetes Reformgesetz im Bereich der Insol-
venzordnung, namentlich die Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfah-
rens von sechs auf drei Jahre, erst am 30. 12. 2020 im Bundesgesetzblatt veröf-
fentlicht worden, sodass erst ab Januar 2021 mit einem „Run“ auf die Schuld-
nerberatungsstellen zu rechnen war. Auch haben viele Schuldner*innen, die 
bereits in der Beratung sind, mit einer Antragstellung bis zum neuen Gesetz 
gewartet. Die Fallzahlen in der Schuldnerberatung werden aber im Jahr 2022 
gewiss sehr stark anziehen. Trotzdem haben die Schuldnerberatungsstellen 
bereits jetzt von einem erhöhten Beratungsaufkommen während der bisheri-
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gen Pandemie berichtet. Vielfach ging es dabei um die Unterstützung in Bezug 
auf die Existenzsicherung, also z. B. die Unterstützung bei der Beantragung 
von Sozialleistungen oder Unterstützung beim sog. Pfändungsschutzkonto 
(P-Konto). Die Möglichkeiten der Beratung stellen sich dabei als äußerst 
schwierig dar, da sich die Schuldnerberatung als Teilgebiet der Sozialen Ar-
beit versteht und hier ist das persönliche Beratungsgespräch der wichtigste 
Baustein einer erfolgreichen Beratung.  

Dieser persönliche Kontakt war und ist unter Pandemie-Bedingungen na-
turgemäß nur unter äußerst erschwerten Bedingungen möglich (gewesen). 
Fanden zu Beginn der Pandemie im März bis Juni 2020 kaum noch persönli-
che Beratungsgespräche statt (es wurde vielfach auf telefonische und elektro-
nische Beratung umgestellt), konnte eine Entspannung wieder hin zu den 
persönlichen Beratungsgesprächen ab dem Sommer festgestellt werden. Im 
Laufe der Zeit haben sich alle (Ratsuchende und Beratende) auf die entspre-
chenden Hygienevorschriften eingestellt und auch heute ist eine persönliche 
Beratung unter Beachtung der entsprechenden Vorschriften durchaus mög-
lich und wird in dieser Weise durchgeführt. Allerdings bedarf es hier auch 
einer besonderen Kreativität, um sowohl die Berater*innen, als auch die Rat-
suchenden zu schützen. Es wurde vermehrt auf innovative Beratungsmetho-
den zurückgegriffen: So berichten beispielsweise Kolleg*innen aus der Be-
ratung, dass sie mit den Ratsuchenden längere Spaziergänge unternommen 
haben und dabei die psychosoziale Beratung vorgenommen wurde. Die Kol-
leg*innen berichten hierbei von äußerst erfolgreichen Gesprächen, da dieses 
Setting vor allem für die Ratsuchenden als sehr angenehm empfunden wurde. 
Gerade die jüngere Generation der Ratsuchenden konnte mit zusätzlichen 
Onlineangebote wie z. B. der Videotelefonie sehr gut beraten werden, so dass 
dieses Angebot ebenfalls auf eine hohe Akzeptanz stößt. In vielen Schuldner-
beratungsstellen wurde durch die Pandemie die Notwendigkeit der Digitali-
sierung sowohl bei der Ausstattung der Beratungsstellen wie bei deren Abläu-
fen deutlich und dringend. Dennoch lebt die Soziale Schuldnerberatung von 
dem persönlichen Gespräch und es ist zu hoffen, dass diese Beratungsform 
alsbald wieder vollumfänglich möglich sein wird.  

Dennoch werden innovative Beratungsformen auch in Zukunft eine gro-
ße Rolle spielen. Dies ist, wenn man so möchte, ein durchaus positiver Aspekt 
der Pandemie. Die Beratungskräfte werden sich hier aber auch fortbilden 
müssen, denn Schuldnerberatung besteht nicht nur aus rechtlicher Beratung, 
sondern gerade auch aus (ganzheitlicher) psychosozialer Beratung, deren Me-
thoden stets reflektiert und fortentwickelt werden müssen. Diese Situation 
trifft schon lange nicht mehr nur die klassische Armutsklientel der Sozialen 
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Arbeit, sie ist vielmehr zu einem Massenphänomen geworden. Neben den 
Geringverdienenden, den Arbeitslosen, Alleinerziehenden oder den kinder-
reichen Familien sind auch Eigenheimbesitzer, Handwerker, Selbständige 
oder Subunternehmer vom Armutsrisiko durch Ver- und Überschuldung be-
troffen.  

Insbesondere vor diesem Hintergrund ist die Schuldnerberatung in der 
Sozialen Arbeit zu einer unverzichtbaren Aufgabe geworden. Dies gilt unab-
hängig davon, ob sie in spezialisierten Schuldnerberatungsstellen wahrge-
nommen wird oder in anderen Aufgabenfeldern der Sozialen Arbeit. In bei-
den kommt zum Ausdruck, dass die Befassung mit der materiellen Lage der 
Personen nicht nur wegen des gesellschaftlichen Problemdrucks und des 
wirtschaftspolitischen Bedarfs an Entschuldung der potentiellen Konsumen-
ten getätigt wird, sondern regelmäßig umfassender Lernprozesse der Über-
schuldeten benötigt, um eben nicht nur letztlich „entschuldet“ worden zu 
sein, sondern psycho-sozial nachhaltig als Ratsuchender befähigt zu werden, 
entsprechend den finanziellen Möglichkeiten und persönlichen Befindlichkei-
ten ohne finanziellen Problemdruck auf Dauer angemessen leben zu können. 
In der Sozialen Arbeit ist deshalb Schuldnerberatung zu einer Querschnitts-
aufgabe geworden, ohne die eine Bearbeitung der sonstigen persönlichen 
oder sozialen Probleme der ratsuchenden Menschen und ihrer Familie nur 
noch schwer oder gar nicht mehr möglich ist. Dafür steht die Schuldnerbera-
tung als ein Angebot der Sozialen Arbeit in Deutschland. Insofern ist Schuld-
nerberatung ein nicht weg zu denkender Inhalt Sozialer Arbeit selbst.  

Vor diesem Verständnis ist das mit seinem mehr als Einführung in das 
Arbeitsfeld ausgerichtetem Ansatz eines Lesebuchs „Schuldnerberatung in 
der Sozialen Arbeit“ konzipiert. 

In einem programmatischen und damit eher grundsätzlichen Teil befassen 
wir uns mit der Schuldnerberatung als gesondertes Arbeitsfeld in der Sozialen 
Arbeit (in den Kapiteln 1 bis 4). Hier wird das Spezifische der Schuldnerbera-
tung in Schuldnerberatungsstellen im Feld der Sozialen Arbeit herausgearbei-
tet. Wichtige Fragen der Praxis, wie sie sich bei der Schuldnerberatung in 
spezialisierten Schuldnerberatungsstellen ergeben, welche Aspekte hier zu be-
achten sind und was die (auch rechtlichen) Bedingungen der Organisations-
strukturen, der Finanzierung und den Ablauf der Beratungsangebote aus-
machen.  

Schuldnerberatung hat es mit Überschuldung zu tun. In der Sozialen Ar-
beit ist hier insbesondere der Bereich des Wohnens, des Konsums und be-
sonderen Lebenslagen von Bedeutung. Die hier (in den Kapiteln 5 bis 7) ver-
mittelten Kenntnisse sind somit von genereller Bedeutung (also nicht nur für 
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spezialisierte Schuldnerberatungsstellen). Hierbei geht es nicht nur um die 
Vermittlung von (vornehmlich juristischen) Kenntnissen, sondern notwen-
dig sind hier insbesondere Fachlichkeit über die daraus ableitbaren Hand-
lungsmöglichkeiten in der Beratung von Überschuldeten in ihren jeweiligen 
besonderen Lebenslagen. Da diesbezüglich auch Fachwissen über die An-
spruchsgrundlagen von Sozialleistungen von erheblicher Bedeutung ist, wurde 
schon mit der 6. Auflage das Kapitel „Existenzsicherung und Sozialleistun-
gen“ aufgenommen und nun als 12. Kapitel auf den aktuellen sozialrechtli-
chen Stand gebracht. 

Von ebenfalls genereller (wenn auch wieder für die Schuldnerberatungs-
stellen von besonderer) Bedeutung sind verfahrensrechtliche Zusammenhän-
ge: Denn „Recht haben“ allein genügt nicht, man muss auch „Recht bekom-
men“. Im Kapitel 8 wird hierzu die gerade für die Personen, mit denen es 
Soziale Arbeit zu tun hat, wichtigen Aspekte dargestellt. Aus der Beratungs-
praxis sind insbesondere die Relevanz von Unterhaltsschulden bekannt (Ka-
pitel 9) sowie die Kenntnis des Mahnverfahrens und der Zwangsvollstreckung 
(Kapitel 10). Ein Extrakapitel ist die Befassung mit der ab 1. 1. 1999 in Kraft 
getretenen und mehrfach novellierten Insolvenzordnung. Wie relevant das 
Thema der Verbraucherinsolvenz ist, zeigen die enorm gestiegenen Zahlen: 
Im August 2010 lag die Zahl der Verbraucherinsolvenzen noch bei 9 543 Fäl-
len, 2021 bei 76 500 (Statista 2022). Zur Umsetzung der Verbraucherinsolvenz 
durch die Schuldnerberatungsstellen stellen sich eine Vielzahl von Fragen und 
Problemen, zu deren Klärung sich Ausführungen im 11. Kapitel befinden. 

Diese Buchkonzeption der Verbindung von programmatischen Anforde-
rungen an die Schuldnerberatung in der Sozialen Arbeit, von pragmatischen 
Erkenntnissen aus der Schuldnerberatungstätigkeit und Informationen über 
die für die Schuldnerberatung zentralen (juristischen) Bereiche wendet sich 
damit in erster Linie an Personen, die in der Sozialen Arbeit mit überschulde-
ten Haushalten zu tun haben (wollen), sei es in spezialisierten Schuldnerbera-
tungsstellen, sei es in sonstigem Kontext. Darüber hinaus ist das Buch von 
Bedeutung für die Arbeit im gesamten Feld des Verbraucherschutzes, unab-
hängig davon, mit welchen Qualifikationen die Mitarbeiter*innen hier tätig 
sind, seien es nun Kaufleute, Haushaltsberater*innen, Jurist*innen usw. Dass 
die 2. Auflage (nach der Neuausgabe 2011) dieses – wie wir es nennen – Lese-
buches der Schuldnerberatung in der Sozialen Arbeit nach wie vor in dieser 
Konzeption eines interdisziplinären Ansatzes realisiert werden konnte, hat 
entscheidend damit zu tun, dass die Autor*innen über sozialarbeiterische/so-
zialpädagogische, kaufmännische, soziologische, juristische Qualifikationen 
verfügen.  
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Mit dieser Auflage hat sich die Zusammensetzung der Autor*innen geän-

dert. Unser besonderer Dank als neue Crew der Herausgeberschaft gilt den 
langjährigen (Mit-)Autor*innen Jürgen Westerath, Peter Müller, Claudia 
Stammler, Boris Wolkowski und für die letzte Auflage Susanne Schlabs. Sie 
haben mit ihrem Fachwissen und ihrer Praxiskenntnis maßgeblich zur Rele-
vanz dieses Buches über die Schuldnerberatung in der Sozialen Arbeit beige-
tragen.  

Mit der aktualisierten Neuauflage hoffen wir, weiterhin dem Gegenstand 
und der Lage der davon betroffenen Ratsuchenden und den Aufgaben der Be-
ratungspraxis gerecht zu werden. Auch hier bitten wir für die weitere Arbeit 
um Kritik und Anregung (an: Professor em. Dr. Peter Schruth, E-Mail: peter. 
schruth@t-online.de). 

Berlin u. a., im April 2022 

Die Autor*innen:  
Peter Schruth, Katharina Loerbroks, Barbara Kroll, Frank Lackmann  
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1.  Schuldnerberatung als Aufgabe  
der Sozialen Arbeit 

Katharina Loerbroks/Peter Schruth 

Mit 1 440 Beratungsstellen (davon ca. 1 000 soziale Schuldnerberatungsstel-
len) mit 3 501 Beratungskräften (vgl. BT-Drs. 18/12523 vom 26. 5. 2017, S. 7) 
ist die öffentlich geförderte, weit überwiegend gemeinnützige Schuldnerbera-
tung in vier Jahrzehnten ihrer professionellen Entwicklung ein gewichtiger 
Teil der Sozialen Arbeit und unstreitig ein unverzichtbarer Teil sozialstaat-
licher Aufgabenerfüllung in Deutschland geworden. Dies unterstreicht die 
Überschuldungsstatistik 2018 des Statistischen Bundesamtes (Fachserie 15, 
Reihe 5, www.destatis.de) mit dem Nachweis, dass die Schuldnerberatungs-
stellen jährlich ca. 300 000 Beratungen erbringen und von den ca. 260 000 in 
2017 abgeschlossenen Beratungsfällen allein in jedem fünften Fall (20 %) eine 
außergerichtliche Regulierung der Schuldensituation erreicht werden konnte.  

Um den Kontext der (sozialen) Schuldnerberatung als Teil der Sozialen 
Arbeit nachvollziehen zu können, wird zuerst das Selbstverständnis der So-
zialen Arbeit als Profession vorgestellt. Es folgen erste Erläuterungen zu den 
Entwicklungen der sozialen Schuldnerberatung, den Anforderungen an ein 
solches Arbeitsfeld, den konzeptionellen und integrativ-interdisziplinären 
Richtungen, zur Einordnung als Berufsbild, zur erlaubten Rechtsberatung 
und zur präventiven Aufgabenwahrnehmung. 

1.1  Selbstverständnis Sozialer Arbeit als Profession 

Wenn die soziale Schuldnerberatung unstreitig Teil der Sozialen Arbeit ge-
worden ist, dann fragt sich, ob sie als Profession das Selbstverständnis, das 
Berufsbild und die Aufgaben Sozialer Arbeit teilt.  

Zunächst können international geltende Maßstäbe zur Prüfung herange-
zogen werden. So bildet die Internationale Definition von Sozialer Arbeit der 
Internationalen Federation of Social Workers (IFSW) aus dem Jahr 2014 die 
gemeinsame Grundlage der Disziplin und Profession weltweit. Die langjährig 
und intensiv verhandelte Definition zeichnet das Verdienst aus, die unter-
schiedlichsten Konzepte und Praxen Sozialer Arbeit unter einem gemeinsa-
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men Verständnis zu vereinigen. Danach ist Maßstab: „Soziale Arbeit fördert 
als praxisorientierte Profession und wissenschaftliche Disziplin gesellschaftli-
che Veränderungen, soziale Entwicklungen und den sozialen Zusammenhalt 
sowie die Stärkung der Autonomie und Selbstbestimmung von Menschen. 
Die Prinzipien sozialer Gerechtigkeit, die Menschenrechte, die gemeinsame 
Verantwortung und die Achtung der Vielfalt bilden die Grundlage der Sozia-
len Arbeit. Dabei stützt sie sich auf Theorien der Sozialen Arbeit, der Hu-
man- und Sozialwissenschaften und auf indigenes Wissen. Soziale Arbeit 
befähigt und ermutigt Menschen so, dass sie die Herausforderungen des Le-
bens bewältigen und das Wohlergehen verbessern, dabei bindet sie Struktu-
ren ein.“1 Darüber hinaus wird in Verstärkung und Erweiterung der englisch-
sprachigen Definition auf Bezüge im deutschsprachigen Raum betont, dass 
sich Soziale Arbeit auch auf reflektiertes Erfahrungswissen beruflich-biografi-
scher Praxen und kulturelles Kontextwissen stützt, wie es auch in der Kom-
mentierung der englischsprachigen Definition ausgeführt wird: „Ein solcher 
Ansatz kann eine konstruktive Auseinandersetzung und den Wandel erleich-
tern, wenn bestimmte kulturelle Überzeugungen, Werte und Traditionen die 
grundlegenden Menschenrechte verletzen. Da Kultur ein gesellschaftliches 
Konstrukt und dynamisch ist, unterliegt sie der Dekonstruktion und Verän-
derungen. Eine solche konstruktive Auseinandersetzung kann durch die Be-
schäftigung mit spezifischen kulturellen Werten, Überzeugungen und Tradi-
tionen und durch das Verstehen selbiger sowie durch einen kritischen und 
reflektierenden Dialog mit Angehörigen der jeweiligen Kulturgruppe über 
allgemeine Menschenrechtsfragen erleichtert werden“ (vgl. DBSH, Fachbe-
reichstag Soziale Arbeit 2016, www.dbsh.de) 

Ferner ist über diese allgemeinen Definitionen hinaus die Verknüpfung 
des sozialarbeiterischen Selbstverständnisses mit der sozialen Schuldnerbera-
tung zu prüfen, weil Konzeptionsentscheidungen wie „personenbezogene 
Dienstleistung“ oder „Menschenrechtsprofession“ das Werteverständnis und 
Handlungswissen einer Profession und somit der Sozialen Arbeit maßgeblich 
bestimmen. So wird z. B. der Begriff der sozialen Dienstleistung (der Schuld-
nerberatung) als „all diejenigen Handlungen, Aktivitäten und Maßnahmen 
von privaten Institutionen oder Einzelpersonen und/oder staatliche Institu-
tionen verstanden, die darauf abzielen, die physische und psychische Lebens- 
und Erlebnisfähigkeit sowie die Sozialfähigkeit von einzelnen und/oder 
Gruppen wieder herzustellen oder zu verbessern“ (Bundesministerium für 

 
 

1  Vgl. Deutsche Fassung mit Stand vom September 2016 beim DBSH (www.dbsh.de) 
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Arbeit und Soziales 1981). Hier liegt im Selbstverständnis der Fokus auf „Fä-
higkeiten“, nicht auf gesellschaftlich problematischen Ausgangspositionen 
wie Armut, Diskriminierung, Ausschluss etc. Soll der Begriff der „Dienstleis-
tung“ nicht verkürzt nur sozialrechtlich als „Hilfe“ verstanden werden, dann 
müsste sich Schuldnerberatung als soziale Dienstleistung verknüpfen mit  
gesellschaftlich definierten sozialen Problemen und beziehen auf ein sozial-
staatlich geregeltes Rechtssystem, auf institutionelle Handlungsebenen von 
Organisationen, auf professionelle Kompetenzen und damit Ausbildungssys-
temen, Kooperationsbeziehungen mit anderen Professionen sowie insbeson-
dere die Einbeziehung der Adressat*innen (vgl. R. Bauer 2001).  

Der Blick – entsprechend der Theorie der Sozialen Arbeit als Konzept der 
Lebenswelt- und Alltagsorientierung (K. Grunwald/H. Thiersch 2003) – 
schaut anders auf Dienstleistungskonzepte: Mit Kritik des Spezialistentums 
und eines technischen Verständnisses der Profession sowie der Einführung der 
Marktlogik in die Soziale Arbeit. Ihr Ausgangspunkt ist die grundsätzliche 
autonome Zuständigkeit aller Menschen für ihren je eigenen Alltag und da-
mit immer auch Möglichkeiten des Handelns, der Veränderung (vgl. K. Grun-
wald/H. Thiersch 2003, S. 67–89). Auch gehört zum Verständnis dieser Theo-
rie Sozialer Arbeit die gesellschaftliche Kennzeichnung mit Grundelementen 
der Individualisierung, Pluralisierung und Vergesellschaftung durch Begriffe 
wie Unübersichtlichkeit, Risikostruktur, neue Anomien, zunehmende soziale 
Ungleichheit. Ziel ist es, durch Methoden eines „höheren Verstehens“ als 
kritische Distanz zur Alltags- wie Sozialarbeitspraxis einen blinden Pragma-
tismus aufzulösen und durch Sozialräume wieder ein „gelingenderes Leben“ 
als Alltag herzustellen und zu inszenieren (vgl. H. Thiersch 1995, S. 22). 

Unter den genannten Maßstäben eines solchen Selbstverständnisses Sozia-
ler Arbeit ist die soziale Schuldnerberatung in Deutschland Teil der Sozialen 
Arbeit, weil die soziale Schuldnerberatung „ein sozialpädagogisch orientier-
tes, ganzheitliches Beratungsangebot für ver- und überschuldete Einzelperso-
nen oder Familien mit dem Ziel ist, die verschiedenartigen, mit Ver- und 
Überschuldung verbundenen Probleme und Konflikte zu klären, zu beseiti-
gen oder zu mildern.“ (R. Proksch 2021, S. 722). Ihre fachliche Professionalität 
stützt sich auf alltagsbezogene lebensweltliche Sozialprobleme selbstbestimm-
ter Ratsuchender unter Verwendung von interdisziplinärem human- und 
sozialwissenschaftlichem Wissen in Verknüpfung mit finanziellem und recht-
lichem Wissen sowie Konsum-, Verbraucher- und Haushaltsberatung. Ziel ist 
dabei im Sinne von H. Thiersch, für überschuldete Ratsuchende ein „gelin-
genderes Leben“ (wieder) herzustellen. 
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1.2  Schuldnerberatung als Arbeitsfeld der Sozialen Arbeit  

Vor über 40 Jahren wurde 1977 die erste allgemeine Schuldnerberatungsstelle 
eröffnet. In größerem Umfang erlangten die Schuldnerberatungsstellen in der 
Sozialen Arbeit Anfang, Mitte der 80er Jahre Bedeutung: bis 1986 entstanden 
ca. 134 Schuldnerberatungsstellen (Freiger 1989, 15; vgl. auch Münder/Höf-
ker 1990). So erscheint die Schuldnerberatung in der Sozialen Arbeit heute 
manchen noch als ein Kind der 80er Jahre. Und dieser Eindruck besteht auch 
zu Recht, denn erst ab dieser Zeit rückte Schuldnerberatung in umfangreiche-
rer Weise in das allgemeine Wahrnehmungsfeld von Sozialer Arbeit. 

Bei näherer Betrachtung stellt sich heraus, dass (gemeinnützige) Schuld-
nerberatung ein traditionelles Feld Sozialer Arbeit ist – mit speziellen Be-
sonderheiten. In den Anfängen der Schuldnerberatung befassten sich Soziale 
Arbeit und Sozialpädagogik allerdings regelmäßig in ihren konkreten Berufs-
vollzügen nur zum Teil mit der materiellen Lage ihrer Klient*innen. Dies war 
eher Angelegenheit zuständiger Verwaltungsfachleute. Sozialarbeiter*innen 
und Sozialpädagog*innen nahmen hier – meist ungeliebte – Vorfeld- und Zu-
lieferungsarbeiten wahr. So z. B. als Außendienst für das Sozialamt bei einma-
ligen Leistungen, z. T. bei Hilfen in besonderen Lebenslagen usw. Die Befas-
sung mit der materiellen Situation der Klient*innen spielte zwar im Kontext 
von Beratung eine Rolle (besonders deutlich etwa bei der Sozialhilfe- und Ar-
beitslosenberatung); traditionell und von ihrem Vorverständnis her war So-
ziale Arbeit aber wesentlich sozialpädagogische Arbeit mit dem dort ent-
wickelten methodischen Handlungsinstrumentarium. 

Die Befassung mit sozialen und zugleich materiellen Problemen von Kli-
ent*innen war als traditionelles Aufgabenfeld begrenzt auf Personen, die auch 
in der Wahrnehmung von Sozialer Arbeit als Randgruppen galten: Straf-
gefangene, Strafentlassene, Obdachlose, Nichtsesshafte – eine randständige 
Aufgabe konzentriert auf Randgruppen. Dies ist wohl die Erklärung dafür, 
dass die Schuldnerberatung als Aufgabe Sozialer Arbeit ein wenig beachtetes 
Schattendasein bis Ende der 1970er Jahre spielte. Andererseits konnte man 
gerade bei diesen Personengruppen dem Zusammenhang zwischen materiel-
len Problemen und ihrer individuellen und sozialen Lebenslage nicht auswei-
chen. Deswegen standen – und stehen auch heute noch – bei diesen Perso-
nengruppen regelmäßig auch materielle Probleme im Zentrum der sozial-
pädagogischen Arbeit: sei es die Frage der Schadenswiedergutmachung, die 
Regulierung von Gerichts- und Anwaltskosten (bei Strafgefangenen und 
Strafentlassenen), die Beschaffung von Unterkunft und Wohnung (bei Ob-
dachlosen und Nichtsesshaften), die Klärung von Unterhaltsansprüchen usw. 
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Wenn auch Schuldnerberatung hier eine Rolle spielte, so war Schuldnerbera-
tung dennoch kein über diese Personengruppen hinausgehendes allgemeines 
Arbeitsfeld der Sozialen Arbeit. 

Mit dem Stichwort „Schuldnerberatung als Aufgabe der Sozialen Arbeit“ 
ging es spätestens seit Mitte der 1980er Jahre um ein allgemeines Arbeitsfeld 
in der Sozialen Arbeit, um einen Ansatz, der sich nicht an spezifische Perso-
nengruppen, sondern als allgemeines Angebot an alle verschuldeten Personen 
wendete. Diese Entwicklung lässt sich schnell erklären: Ende der 1970er/An-
fang der 1980er Jahre stellte sich insbesondere im Kontext der Arbeitslosigkeit 
heraus, dass die Hoffnung auf eine schnelle Überwindung der Verschlech-
terung der materiellen Lage von bestimmten Bevölkerungsgruppen trügerisch 
war. Arbeitslosigkeit verfestigte sich zur Dauer- und Sockelarbeitslosigkeit, 
die Zahl kontinuierlich auf Sozialhilfe angewiesener Personen stieg, die mate-
rielle und finanzielle Situation eines Teils der Bevölkerung verschlechterte 
sich. Von daher war die Überschuldung, der finanzielle Ruin von Einzelper-
sonen und Familien für die Soziale Arbeit kein randständiges Problem mehr, 
sondern zeigte sich vielfältig, eben auch bei „normalen“ Haushalten: Die Ver-
schlechterung der materiellen Lage hatte Personen, die ehedem kaum oder 
allenfalls in anderen Bereichen mit Sozialer Arbeit in Berührung kamen, zum 
Klientel Sozialer Arbeit gerade auch auf der materiellen Ebene gemacht. 

Dabei handelte es sich hier jedoch nicht um eine alle Bevölkerungsteile 
gleichmäßig treffende generelle Entwicklung. Gerade die gesellschaftlichen 
Risiken von Arbeitslosigkeit, das Angewiesensein auf soziale Leistungen tref-
fen bestimmte Bevölkerungsteile, Personengruppen, mit denen es Soziale Ar-
beit tendenziell schon immer zu tun hat: Arbeitslose, Alleinerziehende, kin-
derreiche Familien, Personen mit geringen Einkünften (Arbeiterhaushalte, 
Rentner usw.). Wollte Soziale Arbeit diesen Anforderungen nicht auswei-
chen, so bedingte dies, dass sie sich mit der Überschuldung – und damit mit 
der Verarmung – von Bevölkerungsgruppen generell auseinandersetzen 
musste und die Probleme der Schuldnerberatung nicht mehr bei so genann-
ten Randgruppen lokalisieren konnte. Das führte dazu, dass sich Schuldner-
beratung in der Sozialen Arbeit zu einer generellen Aufgabe entwickelte. Ins-
gesamt ist damit die Schuldnerberatung in der Sozialen Arbeit ganz grund-
sätzlich gesehen nichts Neues. Da sich allerdings der Umfang des Bedarfs 
nach Schuldnerberatung in der Sozialen Arbeit, da sich die betroffenen Per-
sonengruppen, da sich die Art und Struktur der Verschuldung gegenüber der 
traditionellen Aufgabe geändert hat, stellt diese erweiterte und umfassende 
Schuldnerberatung in der Sozialen Arbeit seit etwa Ende der 1980er/Anfang 
der 1990er Jahre ein neu entwickeltes, in dieser Ausformung bisher so um-
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fangreich noch nicht vorhandenes Arbeitsfeld dar (Münder/Höfker 1990, 
206 f.). 

In den 90er Jahren galt es den Aufbau der Schuldnerberatungsstellen in 
den neuen Bundesländern trotz des Mangels an kaum ausgebildeten Sozial-
arbeiter*innen für diese Aufgabe zu befördern. Oftmals arbeiteten anderwei-
tig Ausgebildete (z. B. Bankkaufleute) ohne eine bedarfsdeckende öffentliche 
Finanzierung in der Schuldnerberatung. Hinzu kam eine Phase der besonde-
ren Beanspruchung der Schuldnerberatungspraxis Mitte der 90er Jahre durch 
den weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit, durch gesteigertes Konsumverhal-
ten und Kredit(karten)-Geschäfte, die die vorhandenen Beratungskapazitäten 
regelmäßig überforderten (vgl. Gastiger/Stark 2011, S. 8). 1999 verschaffte 
dann die Einführung des privaten Verbraucherinsolvenzverfahrens (§§ 304 ff. 
InsO) überschuldeten Personen erstmals die Möglichkeit einer endgültigen 
Befreiung von allen ihren Schulden und die Chance zu einem wirtschaftli-
chen Neubeginn (siehe Kap. 11). Weitere gesetzliche Reformschritte, die die 
Beratungsinstrumente der Schuldnerberatung und die Handlungsoptionen 
von Überschuldeten erweiterten, waren das „Gesetz zur Reform des Konto-
pfändungsschutzes“ 2010, mit dem der Pfändungsschutz von Girokonten ver-
bessert wurde, und das Zahlungskontengesetz 2016, mit dem der Anspruch 
aller EU-Bürger*innen auf ein Girokonto mit grundlegenden Funktionen ent-
sprechend einer EU-Richtlinie 2014/92 in deutsches Recht umgesetzt wurde. 

1.3  Anforderungen an das Arbeitsfeld  
einer sozialen Schuldnerberatung 

Schuldnerberatung in der Sozialen Arbeit erfordert eine Vielzahl von Kompe-
tenzen, sie verlangt Kenntnisse, die in ihren Details nicht zum durchgängigen 
Anforderungsprofil professioneller Arbeit in der Sozialen Arbeit gehören. 
Das ist nicht verwunderlich, stellte sich doch lange Zeit die Frage, ob Schuld-
nerberatung überhaupt zum Gegenstandsfeld Sozialer Arbeit gehört, und 
wenn ja, mit welchen Inhalten, konzeptionellen Ansätzen, Arbeitsmethoden 
usw. Vor der Vermittlung von notwendigem Handwerkszeug für die Schuld-
nerberatung in der Sozialen Arbeit ist deswegen eine Befassung mit der in-
haltlichen Bedeutung und dem methodischen Verständnis von Schuldner-
beratung sinnvoll, damit sie in der Sozialen Arbeit nicht in der alltäglichen 
Arbeit zur unreflektierten Routineangelegenheit wird, sondern ihrem gerade 
sich aus der Einbindung in die Soziale Arbeit ergebenden spezifischen Hand-
lungsauftrag gerecht werden kann. 
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Ziele und Inhalte der Schuldnerberatung in der Sozialen Arbeit 
Die Schwerpunkte des Beratungsangebots der Schuldnerberatung in der So-
zialen Arbeit liegen – neben finanziellen, rechtlichen, hauswirtschaftlichen 
Fragen – vornehmlich in der erforderlichen psycho-sozialen Betreuung, in 
der persönlichen Beratung und in evtl. notwendigen pädagogisch-präventi-
ven Hilfen. Damit ist Schuldnerberatung einem mehrdimensionalen Bera-
tungsansatz verpflichtet – zugleich versucht sie, methodisch von einem ganz-
heitlichen Ansatz auszugehen. 

Für eine derartig benannte Schuldnerberatung finden sich gesetzliche An-
knüpfungspunkte. Zunächst sind die §§ 13–15 SGB I zu nennen. Die dort 
verwandten Begriffe der Aufklärung, Beratung und Auskunft beziehen sich 
jedoch ganz allgemein auf den Gegenstandsbereich von sozialen Leistungen. 
Insofern wird hier dann auch nur auf spezialgesetzliche Regelungen verwie-
sen, so dass letztlich maßgeblich das SGB II, SGB VIII und SGB XII sind. 

Neben der psychosozialen Beratung und Suchtberatung nennt § 16a Nr. 2 
SGB II die „Schuldnerberatung“ als Aufgabe der Grundsicherung für Arbeit-
suchende. Damit werden im Rahmen der kommunalen Eingliederungsleis-
tungen für Arbeitsuchende Angebote der Schuldnerberatung angeboten, so-
weit sie zur Eingliederung in Arbeit und Überwindung der Hilfebedürftigkeit 
im Einzelfall erforderlich ist. Dieses Angebot der Schuldnerberatung soll ver-
hindern, dass die Eingliederung in Arbeit an Schwierigkeiten scheitert, „die in 
der allgemeinen Lebensführung ihren Grund haben“, und Schuldnerberatung 
in diesem Zusammenhang bedeutsam ist, „weil Menschen durch die kurze 
Anspruchsdauer des AlG nach dem SGB III schnell außerstande sein können, 
länger bestehende Zahlungsverpflichtungen weiter einhalten (zu) können“ 
(Thie in LPK-SGB II, § 16a Rdnr. 6).  

Dass Aufgabenerfüllung der sozialen Schuldnerberatung regelmäßig ver-
knüpft ist mit den Aufgaben der Jugendhilfe, wird in den Einzelfallberatun-
gen deutlich, wenn es um umfassendere persönliche Hilfen z. B. in den Fa-
milien geht. Die Aufgabenbenennung für die Jugendhilfe findet sich in den 
§§ 11–41 SGB VIII. Umfangreich ist die Aufgabenbeschreibung der Beratung 
nach § 16 SGB VIII – insbesondere nach der erweiterten sozialräumlichen Auf-
gabenbeschreibung durch die Reform des SGB VIII 2021 – unter Berücksich-
tigung der in § 1 Abs. 3 Nr. 4 SGB VIII genannten Aufgabe der Jugendhilfe: 
Sie solle „dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen 
und ihre Familien zu erhalten oder zu schaffen“. Erforderlich ist allerdings, 
dass ein Bezug zur Jugendhilfe besteht. Das wird bei der Schuldnerberatung 
z. T. der Fall sein, etwa wenn es um die Situation von Familien, Alleinerzie-
henden geht, aber auch z. B. bei Unterhaltsansprüchen von Minderjährigen 
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usw. In jüngster Zeit mehren sich neuere konzeptionelle Entwicklungen, die 
eine Verbindung von Schuldnerberatung und ambulanten Erziehungshilfen, 
etwa der sozialpädagogischen Familienhilfe nach § 31 SGB VIII sowie in Ver-
knüpfung mit präventiven Bildungsangeboten im Wohnquartier bzw. im so-
zialräumlichen Ansatz der Jugendhilfe vorsehen. Der Bezug zur Jugendhilfe  
– und damit zu Kindern und Jugendlichen und ihren Familien – ist jedoch 
etwa dann nicht mehr gegeben, wenn Minderjährige in diesem Zusammen-
hang keinerlei Rolle spielen, wenn es um die Situation alleinstehender Er-
wachsener geht, die älter als 21 Jahre alt sind und insoweit im Regelfall auch 
nicht mehr der Verselbständigungshilfe bzw. als Teil dessen der Schuldner-
beratung bedürfen (ausgenommen die sog. Careleaver, die als ehemals in  
der stationären Jugendhilfe Untergebrachte nach ihrer Verselbständigung als 
junge Volljährige einen Förderbedarf der Jugendhilfe haben, vgl. §§ 41, 41a  
SGB VIII).  

Nach § 11 Abs. 5 Satz 2 bis 4 SGB XII wird die Schuldnerberatung gesetz-
lich z. B. bei Sucht- oder Familienproblemen hervorgehoben, in denen zur 
Deckung der Beratungs- und Unterstützungsbedarfs auf spezialisierte Bera-
tungsangebote zurückgegriffen werden muss. Weil bei den Ursachen ökono-
mischer Probleme oftmals soziale und psychische Probleme hinzutreten, die 
z. B. durch ein Insolvenzverfahren nicht bewältigt werden können, bedarf  
es der Schuldnerberatung als eine „eigenständige Hilfeart“ (Berlit in LPK-
SGB XII, § 11 Rdnr. 27). 

Begriffliches Selbstverständnis 
Ausgehend von der Tradition der Schuldnerberatung in der Sozialen Arbeit 
einerseits und der Berücksichtigung der neuen Anforderungen an eine um-
fassende Schuldnerberatung andererseits, lässt sich als Definition folgendes 
formulieren: (Soziale) Schuldnerberatung versteht sich als Hilfsangebot für 
hochverschuldete Familien und Einzelpersonen mit dem Ziel, die verschie-
denartigen – gerade sozialen – Folgeprobleme von Überschuldung zu beseiti-
gen oder zu minimieren. Schuldnerberatung in der Sozialen Arbeit ist damit 
Teil umfassender Lebensberatung, sie ist ebenso Beratung in sonstigen sozia-
len Angelegenheiten und damit persönliche Hilfe: Und dies insbesondere 
deshalb, weil nur eine auf die persönlichen und sozialen Umstände der Über-
schuldung des Ratsuchenden bezogene Schuldnerberatung überhaupt realis-
tische Chancen verspricht, Wiederholungen des sich Überschuldens zu ver-
meiden und nachhaltige Entwicklungsperspektiven mit und für den betroffe-
nen Überschuldeten und sein/ihr soziales Umfeld zu erarbeiten.  
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Stellung zu Gläubigern 
Der „Erfolg“ von Schuldnerberatungstätigkeit wird nicht zuletzt – wenn auch 
aus psycho-sozialer Sicht zu vordergründig – in der Entschuldungsquote ge-
sehen. Insofern hängt der diesbezügliche Erfolg von den Verhandlungsergeb-
nissen mit Gläubiger*innen ab. Da es die Beratungsstellen in manchen Stellen 
mit bestimmten Gläubiger*innen immer wieder zu tun haben (z. B. Woh-
nungsunternehmer, Teilzahlungsbanken usw.), entwickeln sich hier langfris-
tig Formen von „Zusammenarbeit“. Auf Seiten der Gläubiger*innen besteht 
durchaus auch ein Interesse an der Tätigkeit der Schuldnerberatungsstellen, 
da auf diese Weise (zumindest teilweise) regelmäßige Zahlungseingänge si-
cherer erscheinen als sonst. Von daher müssen sich die Schuldnerberatungs-
stellen darüber klar sein, dass sie in bestimmten Situationen zum „Mittler“ 
zwischen Gläubiger*innen und Schuldner*innen werden können. Diese mög-
liche „Zwischenlage“ ist durch die Praxis der Verbraucherinsolvenz noch von 
größerer Bedeutung geworden.  

Einige Beratungsstellen sind auf bestimmte Gläubigergruppen z. B. der 
Wohnungswirtschaft zugegangen und haben gemeinsame Aufgaben der 
Schuldnerberatung definiert (z. B. Mieterberatung), Kooperationen verein-
bart und daraus auch eine teilweise Finanzierung der Beratungsaufgaben in 
Kooperationsverträgen absichern können.  

Öffentliche Anerkennung durch gesetzliche Klarstellung 
Die öffentliche Klarstellung einer allgemein für relevant gehaltenen sozialen 
Schuldnerberatung hat in den vier Jahrzehnten zwar zugenommen, aber 
nicht für die nötige öffentlich-rechtliche Klarstellung z. B. im Sozialrecht ge-
sorgt, bedarfsdeckende Angebote der sozialen Schuldnerberatung mit einem 
individuellen Recht auf kostenlose Beratung sicher zu stellen. Um Überschul-
dung zu überwinden, bedürfen Betroffene eines fachkompetenten Beratungs-
angebotes, denn nur so können alle relevanten Faktoren in den Blick ge-
nommen werden und die wirtschaftliche und soziale Stabilisierung ihrer Le-
benssituation gelingen. Wenn aber die Zugänge zur Schuldnerberatung durch 
ein BSG-Urteil (Entscheidung vom 13. 07. 2010) beschränkt werden für Men-
schen, die keine (ergänzenden) Leistungen nach dem SGB II erhalten, mit der 
Folge, dass diese die Kosten für die Schuldnerberatung selbst tragen müssen, 
dann muss gesetzlich geklärt sein, dass gerade überschuldete Arbeitneh-
mer*innen einen niedrigschwelligen, offen Zugang zu einer zeitnahen Bera-
tung und Unterstützung haben (vgl. § 17 Abs. 1 SGB I). 

Die AG SBV hat in ihrem Positionspapier 2018 (www.agsbv.de) das Pro-
blem am Beispiel einer alleinerziehenden Mutter mit einer Tochter deutlich 
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gemacht: Martina O. (alleinerziehende Mutter einer zwölfjährigen Tochter) 
arbeitet als Krankenschwester in Teilzeit. Sie hat keine Ansprüche auf ergän-
zende Sozialleistungen. Die Gesamtschulden belaufen sich auf 25 000 €. Man-
gels Deckung auf dem Konto konnte sie den Strom nicht zahlen. Die Strom-
sperre drohte. Einen Termin bei der Schuldnerberatung bekommt sie nicht, 
da sie erwerbstätig ist. In einer Kommune, in der der Zugang zur Schuldner-
beratung nicht auf den Personenkreis der ALG II-Beziehenden begrenzt ist, 
hätte sie einen unproblematischen Zugang zur Schuldnerberatung bekommen.  

Auch diejenigen Personen in finanziellen Notsituationen, die nicht leis-
tungsberechtigt im Sinne des SGB II oder SGB XII sind, müssen einen An-
spruch auf ein qualifiziertes Schuldnerberatungsangebot erhalten, um ihre Si-
tuation wirtschaftlich und sozial stabilisieren zu können. Dies trage auch 
dazu bei, drohenden Sozialleistungsbezug zu vermeiden. 

Wegen der konstant hohen Zahl an überschuldeten Haushalten in 
Deutschland hat die AG SBV 2018 in dem Positionspapier eine Gesetzes-
änderung des SGB XII vorgeschlagen: 

„Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und bei Überschuldung 
§ 68a (neu) SGB XII Hilfe bei Überschuldung 
(1) Überschuldeten und von Überschuldung bedrohten Personen ist ungeachtet einer 
sonstigen Leistungsberechtigung nach diesem Gesetzbuch weitere persönliche Hilfe zu 
gewähren.  
(2) Zur Hilfe gehören insbesondere Maßnahmen des Schuldnerschutzes und der Ent-
schuldung sowie Beratung zur Vermeidung weiterer Überschuldung.  

Die Einführung eines § 68a SGB XII (neu) öffnet den Zugang zu einer Beratung in 
einer anerkannten Schuldnerberatungsstelle für alle Personenkreise, ungeachtet einer 
Leistungsberechtigung nach dem SGB XII. Das ermöglicht überschuldeten Personen 
einen unbürokratischen Zugang zu einer qualifizierten Schuldnerberatung.“ 

1.4  Überblick über konzeptionelle Richtungen 

Hier geht es darum, einen allgemeinen Überblick über gegenwärtig existie-
rende Richtungen der Schuldnerberatung zu geben. Dabei ist es nicht so, dass 
die im Folgenden genannten konzeptionellen Richtungen in unterschiedli-
chen Schuldnerberatungsstellen jeweils monokausal verwirklicht sind, viel-
mehr gibt es in der Praxis durchaus Überschneidungen, Vermischungen und 
Kombinationen. Jedoch lassen sich Schwerpunktsetzungen erkennen. 
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Schwerpunkt: Finanz- und Budgetberatung 
Hier findet eine Konzentration vornehmlich bzw. nur auf die ökonomische 
Verschuldungssituation und auf das Haushalts- und Ausgabeverhalten des* 
der Schuldners*in statt. Damit geht es um die Entschuldung und den Abbau 
der hieraus folgenden finanziellen Verpflichtungen, um die Reduzierung 
nicht notwendiger Kosten (z. B. Kündigung von Versicherungen, Abbestel-
lung von Zeitungen usw.), um die Planung und Erlernung eines sparsamen 
Ausgabeverhaltens der betreffenden Person. Sowohl die Versuche der Ent-
schuldung als auch das Erlernen sparsamen Ausgabeverhaltens ziehen sich 
über eine gewisse Zeit hinweg, so dass eine derartige Finanz- und Budget-
beratung mittelfristig angesetzt ist. Diese konzeptionelle Richtung geht davon 
aus, dass es notwendig ist, alle fachlichen Energien auf die den*die Schuld-
ner*in bedrückendsten Aspekte im ökonomischen Bereich zu bündeln und 
dort einzusetzen. 

In reiner Form existiert eine solche Schuldnerberatung in der Sozialen 
Arbeit selten; häufiger findet sie sich z. B. bei Verbraucherberatungsstellen. 
Wenn die Schuldnerberatung schwerpunktmäßig in Form der Finanz- und 
Budgetberatung in der Sozialen Arbeit betrieben wird, so bedeutet dies insge-
samt nicht, dass andere Probleme nicht bearbeitet werden. Für andere, vor-
nehmlich soziale Problemlagen sind regelmäßig andere Dienste der Sozialen 
Arbeit zuständig: Allgemeiner Sozialdienst, Fachberatungsstellen, Sozialpäd-
agogische Familienhilfe usw., die sich dann um die mit der Verschuldung zu-
sammenhängenden sozialen Probleme kümmern. 

Schwerpunkt: (Ökonomische) Krisenintervention 
Der Schwerpunkt von Aktivitäten liegt hier bei Personen, die sich in einer 
(voraussichtlich) vorübergehenden Notlage befinden und sich deshalb an die 
Schuldnerberatung wenden. Von besonderer Bedeutung ist dies z. B. im Zu-
sammenhang mit der Erhaltung von Wohnraum, wenn es etwa um die Ein-
haltung von Fristen und das Einräumen von Räumungsfristen, die Einschal-
tung des Jobcenters im Rahmen von § 22 Abs. 8 SGB II bzw. des Sozialhilfe-
trägers nach § 36 SGB XII, um die Verhinderung von Obdachlosigkeit usw. 
geht (siehe Kap. 5). Schuldnerberatung hat hier insbesondere Informationen 
und Aufklärung zu erbringen, gerade bezüglich der Abklärung von Ansprü-
chen auf (Sozial-)Leistungen. Eine wichtige Rolle spielt auch die erste Kon-
taktaufnahme mit Gläubiger*innen, z. B. zur Erleichterung von Überbrü-
ckungsregelungen im Falle von Einkommensverlusten, Zahlungsverzug usw. 
Schwerpunkt einer solchen Kriseninterventionstätigkeit ist damit die Infor-
mation, die Beratung bei Ansprüchen und die Wahrnehmung von Vermitt-
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lungsaufgaben. Auch diese konzeptionelle Richtung findet sich in Schuldner-
beratungsstellen in der Sozialen Arbeit selten in reiner Form. Von besonderer 
Bedeutung ist sie in der Arbeit von Schuldnerberatungsstellen dort, wo die 
aufwendige allgemeine Schuldnerberatung, die sehr langfristig ist, aufgrund 
eines „verbundenen“ konzeptionellen Ansatzes von anderen Diensten der So-
zialen Arbeit wahrgenommen wird. 

Schwerpunkt: Soziale Arbeit 
Diese konzeptionelle Richtung geht davon aus, dass Personen, die sich an die 
Schuldnerberatungsstellen wenden, nicht nur besondere finanzielle Probleme 
haben, sondern regelmäßig im persönlichen, familialen, sozialen Umfeld – ge-
rade auch wegen der Verschuldung – in schwierigen Situationen sind. Des-
wegen ist es nach diesem Ansatz erforderlich, dass sowohl die finanziellen wie 
die sozialen Aspekte bearbeitet werden, da sie nur unterschiedliche Facetten 
einer gemeinsamen Problemlage sind. Damit beinhaltet eine solche konzep-
tionelle Richtung einerseits klassische Beratungsansätze der Sozialen Arbeit, 
andererseits ökonomisch orientierte Ansätze (wie sie etwa in der Verbrau-
cherberatung von Bedeutung sind). Hier wird die alleinige Ausrichtung auf 
nur psycho-sozial orientierte Beratung und Therapie aufgegeben, aber nicht 
durch eine nur ökonomische Hilfestellung ersetzt. Schuldnerberatung in die-
ser Ausrichtung versteht sich als umfassende Soziale Arbeit – was aber noch 
nicht eine Festlegung auf einen konkreten Beratungsansatz bedeutet (z. B. 
Einzelfallhilfe, Gemeinwesenarbeit usw.). Diese konzeptionelle Richtung ist 
immer noch gegenwärtig die am meisten praktizierte – wenn auch eingebun-
den in den beengten personellen und zeitlichen Budgetrahmen, den der 
Schwerpunkt der Verbraucherinsolvenz lässt –, sei es bei hoheitlichen Trä-
gern, sei es bei freien Trägern. Auch dort, wo in Schuldnerberatungsstellen 
andere konzeptionelle Richtungen von Bedeutung sind, stellt sie regelmäßig 
einen wichtigen Schwerpunkt der Tätigkeit dar. 

Schwerpunkt: Verbraucherschutz 
Ausgehend von der Erkenntnis, dass Überschuldung nicht oder nur zum Teil 
ein individuelles Phänomen ist, geht der Gedanke von Schuldnerberatung als 
(auch) Verbraucherschutz über eine traditionelle Beratung hinaus und um-
schließt das Vorfeld der Entstehung von Verschuldung. So bezieht sich eine 
solche konzeptionelle Richtung einmal auf den präventiven Bereich von In-
formation, Bildung von Verbrauchern (Verbraucherpädagogik). Zum ande-
ren werden bewusst gesellschafts- und sozialpolitische Aspekte von Verschul-
dung thematisiert. Das bedeutet, dass sich ein derartiges Verständnis von 
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Schuldnerberatung „einmischt“ in Ökonomie, Recht, Politik. Derartige Akti-
vitäten sind sicher nicht alleiniges Handeln von Schuldnerberatungsstellen 
vor Ort, in einigen Schuldnerberatungsstellen ist sie jedoch bewusst zu einem 
Schwerpunkt gemacht worden. Die ökonomische, rechtliche, politische The-
matisierung von Verschuldung ist zudem gerade auf überregionaler Ebene 
von Bedeutung (etwa durch die Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerbera-
tung e. V., www.bag-sb.de). 

1.5  Integrative und interdisziplinäre Entwicklungen  

Die Entwicklung des Arbeitsfeldes Schuldnerberatung und die Tatsache, dass 
in vielen Beratungsstellen ausschließlich Schuldnerberatungstätigkeit vorge-
nommen wird, sind Indizien dafür, dass Schuldnerberatung als eine Art Spe-
zialdienst in der Sozialen Arbeit verstanden wird. Wegen des Bedeutungs-
anstiegs materieller Probleme und der Komplexität der damit zusammenhän-
genden und zu bearbeitenden Fragen wurde dieses Arbeitsfeld „spezialisiert“ 
(insbesondere durch die Anforderungen der Verbraucherinsolvenz). Dies ist 
als solches nicht problematisch, solange es gelingt, die Schuldnerberatungs-
tätigkeit in Kooperations- und Vernetzungszusammenhänge einzubinden. Je 
spezialisierter Schuldnerberatung vorgenommen wird, desto bedeutender ist 
der Aspekt der Kooperation mit anderen sozialen Diensten. Mit dem Stich-
wort der Vernetzung ist weniger die Kooperation angesprochen als die Ver-
ankerung und Einbindung der Beratungstätigkeit in das Gemeinwesen. Die-
ser Aspekt spielt eine wichtige Rolle, um z. B. die gerade bei überschuldeten 
Haushalten anzutreffenden sozialen Isolationsprozesse zu unterbrechen.  

Neben den Entwicklungen der Spezialisierung und Vernetzung geht mit 
der Einbindung der Schuldnerberatung in das SGB II/XII und der erhebli-
chen Schwerpunktsetzung auf Verbraucherinsolvenz eine deutliche Zunahme 
integrativer Ansätze der Schuldnerberatung einher, mit denen die soziale 
Schuldnerberatung deutlicher Teil der Sozialen Arbeit selbst sein will (statt 
Spezialdienst oder Erfüllungsgehilfe zu sein in Abhängigkeit z. B. von SGB II-
Eingliederungsvereinbarungen). Neben den Arbeitsfeldern der Sucht- und 
Wohnungslosenhilfe, in denen ratsuchende Überschuldete schon seit längerer 
Zeit integrativ beraten werden, haben sich im Kontext der Sozialraumorien-
tierung neuerdings integrierte Konzepte der Schuldnerberatung im Rahmen 
präventiver Gemeinwesenarbeit bzw. der Erziehungshilfen der Jugendhilfe 
entwickelt (auch als Folge präventiver Bekämpfung von Kinderarmut). Die 
Weiterentwicklung der Schuldnerberatung als integriertes Angebot ist auch 
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verbunden mit einer entsprechenden interdisziplinären Qualifizierung. Wie 
die Entstehung mancher Schuldnerberatungsstellen zeigt, war diese nur mög-
lich, weil bei Personen, die Aktivitäten in diese Richtung entwickelt haben, 
eine Doppelqualifikation gegeben war. Zum Teil sind Schuldnerberatungs-
stellen auch personell so ausgestattet, dass entsprechend unterschiedliche 
Qualifikationen vorhanden sind. Wegen der häufig nicht beständig gesicher-
ten Finanzierung ist eine langfristige entsprechende Qualifikation der Mitar-
beiter*innen noch keineswegs durchgängig gesichert.  

1.6  Entwicklung eines Berufsbildes 

Den Beruf Schuldnerberater*in kann man nicht direkt erlernen oder in Stu-
diengängen an Hochschulen mit entsprechendem Bachelor-Abschluss studie-
ren. Wer als Schuldnerberater*in in einer Schuldnerberatungsstelle arbeiten 
möchte, braucht dazu einen Studienabschluss, zum Beispiel im Bereich So-
ziale Arbeit/Sozialpädagogik, Betriebswirtschaft oder Rechtswissenschaft. Die 
bereits seit 1998 bei der Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung 
(BAG-SB) laufende Debatte zum Thema Berufsbild und Standortbestimmung 
für die Schuldner- und Insolvenzberatung in Deutschland führte 2002 zu 
ersten verschriftlichten Ergebnissen durch den Arbeitskreis Berufsbild der 
AG SBV. Mit der Klärung des Berufsbildes Schuldnerberatung wird der vor-
angeschrittenen Professionalisierung dieses Arbeitsfeldes der Sozialen Arbeit 
Rechnung getragen.  

Die wesentlichen Aspekte des Berufsbildes Schuldnerberatung umfassen 
das gesamte Tätigkeitsfeld eines/einer Schuldnerberaters/in und damit die Be-
reiche der personenbezogenen, sachbezogenen und strukturbezogenen Dienst-
leistungen. Die personenbezogenen Dienstleistungen gliedern sich in die In-
terventionsformen Beratung und Information. Beratende Tätigkeit enthält 
immer informierende Anteile, informierende Tätigkeit jedoch keine beraten-
de. Mit dieser Unterscheidung wird die beratende persönliche Hilfe abge-
grenzt von verbraucheraufklärenden Tätigkeiten wie Gruppeninformation, 
Informationsveranstaltungen zu Überschuldungsproblemen und Verbrau-
cherinsolvenz, Auskünften, Hinweisen und Anleitungen über traditionelle 
und neue Medien. Die sachbezogenen Dienstleistungen, sieht man von den 
selbstorganisatorischen Verrichtungen der Beratungsstelle ab, sind beratungs-
begleitende Maßnahmen. Sie bestehen im Wesentlichen aus den Handlungs-
komplexen Vermittlung und Verwaltung und bilden zusammen mit der Bera-
tung den Schwerpunkt schuldnerberaterischer Tätigkeit: die auf die einzelnen 
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Betroffenen gerichtete persönliche Hilfe. Der dritte Bereich besteht aus struk-
turbezogenen Dienstleistungen. Das sind im Wesentlichen über eingegrenzte 
Personenkreise hinausgehende Präventionstätigkeiten, Öffentlichkeitsarbeit 
sowie auf Politik und Fachpolitik gerichtete Aktionen zur Überschuldungs-
problematik.  

 

Abbildung 1  Dienstleistungsbereiche in der Schuldnerberatung 
Quelle: Eigene Darstellung 

Die fallbezogene Hilfe bildet den Kernbereich des gesamten Tätigkeitsfelds. Sie 
ist ebenfalls Querschnittstätigkeit und besteht bei längerfristigen Unterstüt-
zungsprozessen in der Regel aus einer Mischung aus Beratung und sachbezo-
genen Dienstleistungen. Der eigentliche Beratungsprozess, also das, was sich 
innerhalb der Berater*in-Klient*in-Interaktion vollzieht, wird je nach Not-
wendigkeit des Einzelfalls durch begleitende sachbezogene Maßnahmen, z. B. 
Sanierungshandlungen, erweitert. 

Neben der Berufsbilddebatte förderte gerade die Uneinheitlichkeit der 
Fortbildungsangebote (siehe Überblick bei der BAG SB) und das zugleich 
(leider) zu beklagende fachliche Gefälle im Weiterbildungssektor außerdem 
die Notwendigkeit ausbildungsbezogener Überlegungen, mit Rahmenord-
nungen zur Weiterbildung und postgraduierten Master-Studiengängen ins-
besondere zu einer besseren berufspolitischen und tariflichen Anerkennung 
des Berufsstandes der Schuldnerberater*innen beizutragen. Die Einführung 
erster (weiterbildungsbezogener) Hochschulausbildungen im Jahr 2000 und 
die Versuche von Verbänden, neben einer Funktions- und Tätigkeitsbeschrei-
bung auch eine „Rahmenordnung für die Weiterbildung zum/zur Schuldner- 
und Insolvenzberater/in“ einzurichten, sind Schritte in Richtung eines Fort-
bildungsberufs „Schuldner- und Insolvenzberater*in“ (vgl. Proksch 2021, 
S. 723). 
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Inhaltliche Schwerpunkte der Rahmenordnung Weiterbildung:  
1. Aufgabe und Rahmenbedingungen  
2. Ursachen, Auslöser und Auswirkungen von Ver- und Überschuldung  
3. Beratung und methodisches Handeln in der fallbezogenen Hilfe  
4. Gläubiger und Schuldenarten  
5. Rechtliche Grundlagen  
6. Zwangsvollstreckung  

Die Inhalte der Schwerpunkte sind in der Anlage zur Rahmenordnung kon-
kretisiert. Der federführende Ausschuss passt die Inhalte den aktuellen Erfor-
dernissen kontinuierlich an. Die Weiterbildung schließt auf Antrag mit einer 
Prüfung ab.  

Dem Antrag auf Zulassung sind folgende Nachweise beizufügen:  
 Teilnahme an der theoretischen Weiterbildung  
 Erstellung zweier Falldokumentationen 
 Nachweis der Supervision  
 Nachweis einer beraterischen Grundqualifikation 
 Beschäftigung in einer Schuldner-/Insolvenzberatungsstelle  
 bzw. eine Praktikumsbeurteilung.  

Der federführende Ausschuss erkennt auf Antrag anderweitig erworbene 
Qualifikationen an, soweit sie gleichwertig sind. Die Abschlussprüfung wird 
bundesweit einheitlich durchgeführt. Die Prüfungskommission besteht aus 
jeweils drei Prüfer*innen, die über Erfahrungen in der Schuldner-/Insolvenz-
beratung und/oder in der Fortbildung/Lehre verfügen. Die Mitglieder der 
Prüfungskommission werden durch den federführenden Ausschuss be-
stimmt. Die Prüfung erfolgt in einer vierstündigen schriftlichen Fallklausur, 
bei der sowohl beraterisch-methodische als auch rechtlich-wirtschaftliche 
Fragestellungen unter Verwendung üblicher Hilfsmittel (z. B. Gesetzestexte, 
Lehrbücher, Aufzeichnungen etc.) praxisnah zu bearbeiten sind. Die Fallklau-
sur wird von zwei Prüfer*innen unabhängig voneinander bewertet. Bewertet 
eine*r der beiden Prüfer*innen die Fallklausur mit nicht bestanden, ist die 
Bewertung des/der dritten Prüfer*in ausschlaggebend. Das Ergebnis der 
Klausur ist innerhalb von 4 Wochen dem/der Teilnehmer*in mitzuteilen. Für 
den Fall, dass die schriftliche Prüfung nicht bestanden wird, findet auf Antrag 
zeitnah eine mündliche Ergänzungsprüfung zum Klausurfall von mindestens 
30 Minuten statt, die durch zwei Prüfer*innen durchgeführt wird. 

Noch ist unklar, ob die vorgelegten Berufsbildbeschreibungen, die Rah-
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menordnung Weiterbildung und begonnenen spezialisierten Ausbildungs-
angebote zu einer langfristig abgesicherten Stärkung der Schuldnerberatung 
in der Sozialen Arbeit beitragen werden. 

1.7  Schuldberatung und zulässige Rechtsberatung 

Mit dem zum 1. 7. 2008 in Kraft getretenen Rechtsdienstleistungsgesetz 
(RDG) wurde das bis dahin geltende Rechtsberatungsgesetz (RBerG) abge-
löst. Im RDG wird der Versuch unternommen, die „Grundsätze für die 
Rechtsberatung durch die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege in sozialen 
Angelegenheiten“, die das Ergebnis einer Besprechung im Bundesministe-
rium der Justiz (zwischen verschiedenen Ressorts, der Bundesarbeitsgemein-
schaft der Freien Wohlfahrtspflege und den angeschlossenen Organisationen) 
am 24. 02. 1969 gewesen sind, in Gesetzesform zu gießen und die Arbeit der 
Beratungsstellen aus dem Grauzonenbereich herauszuholen. Mit dem neuen 
RDG ist fachliche Beruhigung eingetreten in die seit vielen Jahren immer mal 
wieder angestrengt geführte Debatte um die Abgrenzung von Sozialberatung 
und dem Berufsstand der Rechtsanwälte vorbehaltenen Arbeitsbereich der 
(entgeltlich besorgten) Rechtsberatung. Das RDG bringt für die Praxis der 
Schuldnerberatung Änderungen mit sich. 

Das RDG regelt ausschließlich die Befugnis zur Erbringung außergericht-
licher Rechtsdienstleistungen, also nicht diejenigen erforderlichen Rechts-
beratungen, die sich auf Hilfestellungen bei Gericht bzw. gegenüber einem 
Gericht beziehen, die als gerichtliche Vertretung grundsätzlich nur beson-
deren Berufsgruppen (z. B. Rechtsanwaltschaft) und nach den einschlägigen 
Verfahrensordnungen erlaubt ist. In den Anwendungsbereich des Gesetzes 
fällt, soweit nicht verfahrensrechtliche Sonderregelungen bestehen, in Zu-
kunft auch die Vertretung von Personen im Verfahren vor Behörden. Aller-
dings beabsichtigt das Gesetz nicht, unterhalb der Rechtsanwaltschaft einen 
allgemeinen Rechtsdienstleistungsberuf einzuführen. Am allgemeinen Grund-
prinzip, dass Rechtsanwalt*innen diejenigen sind, die für die qualifizierte 
Rechtsberatung berufen und denen die gerichtliche Vertretung vorbehalten 
sind, wird sich auch nach dem RDG nichts ändern. 

Der*die (überschuldete) Ratsuchende wird in den Fällen, in denen die 
Verfahrensordnungen keinen Anwaltszwang vorsehen, sich selbst vertreten 
(können). Damit sind die Ratsuchenden Prozessbeteiligte, und bestimmen 
selbst das „Ob“ und „Wie“ der gerichtlichen Intervention, sie schreiben die 
Schriftsätze, sie veranlassen den Zugang zu Gericht und sie geben Erklärun-
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gen im Prozess ab. Regelmäßig werden sich die Beratungshilfen als Teil der 
Schuldnerberatung auf Formulierungshilfen für gerichtliche Schriftsätze  
– zum Beispiel auf Formulierungshilfe eines Klageschriftsatzes – des sich 
selbst vertretenden Ratsuchenden und auf seine Begleitung vor Gericht (siehe 
z. B. § 90 Abs. 1 ZPO, § 73 Abs. 5 SGG, § 63 Abs. 7 VwGO) beschränken. Da-
gegen ist eine Bevollmächtigung durch die Ratsuchenden in der Schuldner-
beratung für außergerichtliche Rechtsdienstleistungen rechtlich möglich.  

In Abkehr von der bisherigen Begriffsvielfalt des RBerG (Rechtsberatung, 
Rechtsbetreuung, Rechtsbesorgung), verwendet das RDG nur noch den ein-
heitlichen Begriff der „Rechtsdienstleistung“, unter den sowohl die reine Rat-
erteilung im Innenverhältnis als auch die Vertretung der Rechtsuchenden 
nach außen fällt. Der Begriff der Rechtsdienstleistung ist definiert in § 2 
Abs. 1 RDG: „Rechtsdienstleistung ist jede Tätigkeit in konkreten fremden 
Angelegenheiten, sobald sie eine besondere rechtliche Prüfung des Einzelfalls 
erfordert.“ Unerheblich ist dabei, mit welchen technischen Mitteln dies er-
folgt, zum Beispiel Telefon-Hotline, Internetforum etc. Durch das weite Be-
griffsverständnis der Rechtsdienstleistung ist für die Beratungsstellen der in 
der Praxis bestehende Beratungs- und Unterstützungsbedarf für die Hilfe-
suchenden im rechtlich abgesicherten Bereich möglich. Damit entfallen die 
Auslegungs- und Abgrenzungsschwierigkeiten über die Inhalte der verschie-
denen Begrifflichkeiten des (alten) RBerG und damit die Grauzone, innerhalb 
derer sich die Beratungsstellen im Rahmen ihrer Tätigkeit unter der Geltung 
des RBerG mitunter bewegt haben. Rechtsdienstleistungen, die nicht im Zu-
sammenhang mit einer entgeltlichen Tätigkeit stehen, dürfen künftig von je-
dermann erbracht werden (§ 6 RDG). Dies ist eine Kernvorschrift für die 
Tätigkeit der Schuldnerberatungsstellen. Personen oder Einrichtungen, die 
Rechtsdienstleistungen außerhalb des Familien- oder Bekanntenkreises er-
bringen, sind jedoch zum Schutz der Rechtsuchenden verpflichtet, eine juris-
tisch qualifizierte Person zu beteiligen (§ 6 Abs. 2 RDG: durch eine juristisch 
qualifizierte Person oder unter Anleitung einer solchen Person).  

Eine weitere zentrale Vorschrift für die von den Beratungsstellen der 
Freien Wohlfahrtspflege erbrachten Beratungsleistungen ist § 8 Abs. 1 Nr. 5 
RDG, der seinerseits auf § 6 Abs. 2 RDG verweist. Mit dieser Vorschrift wer-
den die Rechtsdienstleistungen, die von Trägern der Freien Wohlfahrtspflege 
im Rahmen ihres Aufgaben- und Zuständigkeitsbereichs erbracht werden, er-
laubnisfrei gestellt. Werden zum Beispiel in einer Schuldnerberatungsstelle 
unentgeltliche Rechtsdienstleistungen im Sinne des Gesetzes angeboten, muss 
deren Qualität dadurch sichergestellt werden, dass eine juristisch qualifizierte 
Person daran beteiligt wird. Erforderlich, aber auch ausreichend ist, dass die 
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Rechtsdienstleistung unter „Anleitung“ einer Person erbracht wird, die beide 
juristische Staatsexamen bestanden hat. 

Nach § 6 Abs. 2 Satz 2 RDG erfordert „Anleitung“ eine an Umfang und 
Inhalt der zu erbringenden Rechtsdienstleistung ausgerichtete Einweisung 
(sog. Grundanleitung) und Fortbildung sowie eine Mitwirkung bei der Er-
bringung der Rechtsdienstleistung soweit dies im Einzelfall (Anleitung im 
Einzelfall) erforderlich ist. Nicht erforderlich ist, dass jede beratende Stelle 
selbst über eine juristisch qualifizierte Person verfügt, die dem/der Beraten-
den jederzeit zur Seite steht. Nach Auffassung des Gesetzgebers lässt der Be-
griff der Anleitung vielfältige Organisationsstrukturen zu. Ausreichend ist 
insbesondere eine Organisationsform, bei der juristisch qualifizierte Personen 
in einer übergeordneten Dachorganisation die Betreuung der örtlichen Bera-
tungsstellen übernehmen. Insbesondere bei kleinen und kleinsten Organisa-
tionen kann die Anleitung auch über die Kooperation mit einer/m Rechts-
anwältin/Rechtsanwalt erfolgen, welche/r die Einweisung der Beratenden 
übernimmt und für Einzelfragen nach Absprache zur Verfügung steht.  

Der Gesetzgeber statuiert ausdrücklich keine Pflicht zum Abschluss einer 
Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung, um kleine Träger, die diese 
Rechtsdienstleistung unentgeltlich erbringen, nicht zu überfordern. Aller-
dings ist jede Einrichtung, die rechtsberatend tätig wird, gut beraten, ein ent-
sprechendes Risiko abzusichern. 

Nach Maßgabe von § 9 RDG kann den in den §§ 6, 7 Abs. 1 und § 8 
Abs. 1 Nr. 4 und 5 genannten Personen und Vereinigungen – also auch den 
Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege beziehungsweise den Trägern und 
Einrichtungen, die Beratungsleistungen im Sinne des RDG erbringen – die 
weitere Erbringung von Rechtsdienstleistungen untersagt werden, wenn „be-
gründete Tatsachen die Annahme dauerhaft unqualifizierter Rechtsdienstleis-
tungen zum Nachteil der Rechtsuchenden oder des Rechtsverkehrs rechtfer-
tigen“. Dies ist insbesondere der Fall, wenn erhebliche Verstöße gegen die 
Pflichten nach § 6 Abs. 2, § 7 Abs. 2 oder § 8 Abs. 2 RDG vorliegen. Dabei 
handelt es sich um Verstöße gegen die in diesen Vorschriften geregelte Pflicht 
zur „Anleitung“ (im Sinne von Einweisung, Fortbildung und Mitwirkung ei-
nes Volljuristen im Einzelfall). Ergänzt wird diese Sanktionsmöglichkeit 
durch die Bußgeldvorschrift in § 20 RDG. 

Auf die Verbraucherinsolvenzberatung nach der Insolvenzordnung  
(InsO) hat das RDG keine unmittelbaren Auswirkungen. Die Verbraucher-
insolvenzberatung ist durch nach Landesrecht anerkannte Personen oder 
Stellen im Sinne des § 305 Abs. 1 Nr. 1 InsO zu leisten. Diesen ist die Erbrin-
gung von Rechtsdienstleistungen im Rahmen ihres Aufgaben- und Zustän-
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digkeitsbereichs gem. § 8 Abs. 1 Nr. 3 RDG ohne weitere Voraussetzungen 
erlaubt. Die Voraussetzungen für die Verbraucherinsolvenzberatungsstellen 
ergeben sich somit weiterhin aus den jeweiligen Landesausführungsgesetzen 
zur Insolvenzordnung, so dass die speziellen Anforderungen der juristischen 
Anleitung des § 6 Abs. 2 RDG keine Anwendung finden.  

Allerdings unterfällt die sogenannte „integrierte“ Schuldnerberatung, die 
keine Verbraucherinsolvenzberatung anbietet und deshalb nicht von § 305 
InsO umfasst ist, § 5 RDG und kann Rechtsdienstleistungen im Rahmen der 
Schuldnerberatung deshalb erlaubnisfrei erbringen, weil diese nur eine Ne-
bentätigkeit sind zu den im Vordergrund stehenden Aufgaben einer psycho-
sozialen Beratung. 

1.8  Schuldnerberatung und Prävention 

In der Berufspraxis der Sozialen Arbeit gibt es meines Wissens kaum ein The-
ma, das so weitgehend mit einvernehmlichen positiven Vorurteilen besetzt ist 
wie die Prävention. Der Begriff sagt es schon, lateinisch „praevenire“ gleich 
„überaus kräftig oder stark sein an Körperkraft, Ansehen, Geltung, Macht“, es 
bedeutet auch „überwiegend sein“, „das Übergewicht“ bzw. „die Oberhand“ 
behalten und eben „zuvorkommen, verhüten“, aber auch „vorgefasste Mei-
nung“ – offensichtlich ein wichtiges altphilologisches Wort. Und wenn wir 
ausnahmsweise bereit wären, unterschiedliche konzeptionelle Ansätze in den 
verschiedenen Arbeitsfeldern der Sozialen Arbeit zu gewichten, dann hätte 
wohl niemand von uns grundsätzlich etwas einzuwenden, wenn gesagt wird: 
Prävention ist beste Soziale Arbeit, sie gehört irgendwie zwingend zur Sozia-
len Arbeit dazu, und mehr noch, sie verspricht als zuvorkommender, verhü-
tender Ansatz ein besonders erfolgreiches und damit in der Zweitbedeutung 
von Prävention zugleich auch mächtiges sozialarbeiterisches Handeln. Denn 
endlich gibt es Auswege aus dem frustrierenden Reparaturbetrieb, in dem wir 
uns an Symptomen abarbeiten, ohne die Ursachen zu erreichen. Und wer 
erinnert sich nicht, wenn es mal wieder in schwierigen Gesprächen über das 
sozialpädagogische Scheitern hieß, eigentlich müsse man ganz früh ansetzen, 
bei den Kindern, wenn man was bewirken wolle. Alle empfinden Trost im 
Präventionsdenken, weil es einen präventionsbezogenen Generalkonsens in 
der Sozialen Arbeit gibt, der ohne fachlichen Streit einfach und ohne Nach-
weispflicht besteht, der sicherlich irgendwann einen Großteil der Widrigkei-
ten der eigenen Berufspraxis überflüssig machen könnte. Daran wird ein 
wichtiger Punkt von Prävention deutlich: Es geht grundsätzlich nicht um 
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effektive Gewissheiten, sondern um Hoffnungen auf Wirkungen, die mit kei-
ner Methode programmierbar und messbar sind.  

Zu unterscheiden sind primäre, sekundäre und tertiäre Prävention. Pri-
märe Prävention, die Menschen mittels Aufklärung, Anleitung, Beratung be-
fähigen soll, ihr Verhalten ohne das Eingreifen von Institutionen zu regulie-
ren, sollte sich nicht nur auf personale Bedingungen sondern auch auf die 
strukturellen Verursachungskontexte beziehen. Das ist so nicht Gegenstand 
der sekundären Prävention, die frühzeitig personell intervenieren will, um auf 
erste sichtbare Anzeichen von Störungen im Verhalten mittels Intervention 
zu reagieren. Mit tertiärer Prävention ist gemeint, mittels Intervention z. B. in 
der Resozialisierung „nachzuerziehen“. Sicherlich ist ein konsequenter struk-
tureller Bezug von primärer Prävention bei den von öffentlicher Förderung 
abhängigen und deshalb eher systemtreuen Leistungserbringern Sozialer Ar-
beit ausgesprochen schwierig, weil sich damit die Gilde der Schuldnerbera-
tung politisch positionieren und einmischen müsste (z. B. soll man existenz-
sichernden Mindestlohn fordern? Widerspricht man den existenzgefähr-
denden Sanktionierungen junger Menschen nach dem SGB II?). Fraglich ist 
daher, ob wir strukturell anspruchsvolle Primärprävention machen können, 
wenn wir als Träger Sozialer Arbeit stets systemimmanent verankert arbeiten 
und weitgehend ökonomisch abhängig sind? 

Zweifel leiten sich auch her aus dem normativen Gehalt von Prävention. 
Allein die Annahme von Normalitäten, von Normalbiographien als Orientie-
rung für Präventionsansätze ist einem offenen gesellschaftlichen Wandel aus-
gesetzt und damit vollkommen unsicher und kann so nicht ohne weitere Im-
plikation für präventive Zielbeschreibungen sein. Woher kommt dann aber 
die Annahme zukünftig erwartbarer Fehlentwicklungen, denen es gilt prä-
ventiv zu begegnen? Es sind die Selbstverständnisse der Fachkräfte in der 
Schuldnerberatung und deren mehr oder weniger reflektierten Erfahrungen 
von einem Gelingenden bzw. Scheitern eines menschenwürdigen Leben, es 
sind die erwartbaren Lebensrisiken, die wir als Fachkräfte irgendwie kennen, 
es sind aber auch durchaus Vorurteile aus einem „misstrauens- und ver-
dachtsgeleiteten Muster von Wirklichkeitswahrnehmung“ (Herriger 2001, 
S. 100), aus einem auf mögliche Abweichungen gerichteten Generalverdacht 
gegen alle Heranwachsenden, was weder empirisch noch berufsethisch ge-
rechtfertigt ist. Prävention kann deshalb nicht die „Vermeidung von Norm-
abweichung“ betreiben, weil man nicht von der Annahme ausgehen kann, 
dass es verallgemeinerbare, gesellschaftlich anerkannte Vorstellungen davon 
gibt, was konform ist bzw. abweichendes Verhalten ist. Gefragt ist Diskursivi-
tät ohne asymmetrische Macht der Interaktion, also ohne die Überlegenheit 
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der Fachkräfte, die schon alles wissen und die guten Werte verkörpern. In 
diesem Kontext ist es überaus sinnvoll, mit den Interessierten über die Be-
deutung von Geld, Konsum und Kredit Aufklärung zu organisieren, ohne zu 
vergessen, dass über den Zugang zum Kreditmarkt auch Lebensperspektiven 
und gesellschaftliche Teilhabe eröffnet werden.  

Präventionsinhalte sind normativ, deskriptiv und analytisch zu differen-
zieren, und wenn darauf nicht geachtet wird, dann werden Präventionsange-
bote regelmäßig funktionalisiert. Auch wenn wir in der Schuldnerberatung 
mit Ansätzen zur Prävention weit entfernt sind, verdeckte Kontrollprogram-
me zu lancieren, es sollte darauf geachtet und verhindert werden, dass Prä-
ventionsansätze nicht zu fragwürdigen Erziehungsprogrammen ideologisch 
genutzt werden. Diese Aufmerksamkeit lässt sich dann gewährleisten, wenn 
bewusst bleibt, was an ausgesprochenen oder verdeckten Schutzgründen vor 
Gefährdungen unbefragt in die Konzepte eingeflossen ist.  

Zeitgleich mit der deutsch-deutschen Wende hat der 8. Jugendbericht 
1990 die Prävention thematisch wiederentdeckt und als Handlungsprinzip in 
der Sozialen Arbeit, insbesondere in der Kinder- und Jugendhilfe ausgerufen. 
Hintergrund der damit einhergehenden kritischen Auseinandersetzung war 
das diskutierte Ungenügen an der bestehenden, vorwiegend reaktiven sozia-
len Praxis, war die Annahme, dass Soziale Arbeit zu sehr auf schon eingetre-
tene Notstände reagiere, es eben entscheidend verpasse, rechtzeitig Hilfen 
anzubieten. Und würde man umfassend Soziale Arbeit unter das Handlungs-
prinzip Prävention unterstellen, würden sich dann nicht die sozialarbeite-
rischen Aktivitäten auf die anzustrebende Normalität als Verhütung von 
Schwierigkeiten konzentrieren, und würde damit nicht verkürzt werden, dass 
es ganz wesentlich in der Sozialen Arbeit um Stärkung der Persönlichkeits-
entwicklung, um Eigenverantwortlichkeit und soziale Gemeinschaftsfähig-
keit, um positiven Eigensinn und Selbstverwirklichung geht, also nicht allein 
um schwierige Belastungen und Risiken z. B. wegen eines Konsumverhaltens 
mit Überschuldungsgefahren? Und wenn man bedenkt, dass übliche Ver-
schuldungen (angefangen vom so genannten Deckel in der Kneipe, dem Dis-
po, der Kreditierung der Wohnungseinrichtung) wohl kaum als eine Störung 
eines unangepassten Ausgabeverhaltens mit sozial auffälligen Problemen be-
urteilt werden würde, dann kann nicht ausreichend sein, als Normalität prä-
ventiv zu vermitteln, dass allein der sozio-ökonomische Status den Konsum-
realisierungen maßgeblich Grenzen setzt, die man zu akzeptieren habe. Wenn 
wir daher Prävention nicht als defizitäre Vermeidungslogik, sondern mehr als 
persönliche Ressourcenstärkung und -nutzung verstehen wollen, dann ist die 
Vermittlung einer statusorientierten Selbstbescheidung als einfach-rationale 
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Verzichtspädagogik zwar nicht verkehrt, oft auch durchaus sinnvoll, aber 
sicherlich positiv gewendet unzureichend, denn dann sollten kreative Kon-
zepte entwickelt werden, die Selbstverwirklichung ohne vorgegebene Selbst-
bescheidung im Wohnumfeld ökologisch und lokalökonomisch eröffnen.  

Doch da stößt in der Sozialen Arbeit und somit auch in der sozialen 
Schuldnerberatung gegenwärtig und in absehbarer Zeit das Wünschenswerte 
an seine strukturellen Grenzen. Denn in Zeiten der zunehmenden Ökonomi-
sierung Sozialer Arbeit kommen Präventionskonzepte schon deshalb kaum in 
den allseits dominanten Leistungsvereinbarungen vor, weil sie – wenn sie 
überhaupt angeboten werden – regelmäßig allgemeine Angebote der Aufklä-
rung z. B. an Schulen sind, zum Regelangebot von auf individueller, zumeist 
InsO-Beratung ausgerichteten Schuldnerberatungsstellen nicht dazu gehören. 
Das erstaunt schon, wenn man die stets wachsenden Erwartungen der öffent-
lichen Kostenträger kennt, was man als kompetenter Dienstleistungserbrin-
ger noch so alles für das knapper werdende öffentliche Geld machen solle 
(unangenehmes Beispiel ist ja die erwartete kostenlose und zeitintensive Teil-
nahme an sozialräumlichen Kiez-AGs), es also durchaus dazu gehört, quasi 
nebenbei noch Überschuldungsprävention anzubieten. Und diese Beschrei-
bung des Umgangs zwischen Kostenträgern und Leistungserbringern scheint 
strukturell bedingt zu sein und eher verstärkt zu werden. Prävention wird  
– so die Prognose – nur noch Sache von ehrenamtlichem Engagement sein 
abseits des kommerziellen Betriebes der Sozialwirtschaft – wie Tafeln und 
Suppenküchen auch ein Akt der Nächstenliebe, der Gnade sind, aber nicht 
Ausdruck sozialer Rechte armutsfester Grundsicherung. Deshalb ist Präven-
tion in der Schuldnerberatung nicht verzichtbar, sie braucht – um relevante 
Praxis zu werden bzw. zu bleiben – nur andere nichtstaatliche, nichtprofes-
sionelle, nichtkommerzielle Zugänge.  

Gesetzliche Einschränkungen der Präventionsarbeit in der Schuldner-
beratung bzw. in der gegenwärtigen Situation allgemein wachsender Über-
schuldungsprobleme privater Haushalte hauptsächlich tertiäre Prävention 
gesellschaftlich für weitgehend ausreichend zu halten und dadurch zu ver-
nachlässigen, ist fatal, weil es keine Nachhaltigkeit verspricht: Nämlich eine 
qualitative, integrierte und die sozialräumlichen Strukturmängel einbezie-
hende primäre und sekundäre Prävention, die ihre Konzeption im jugend-
hilferechtlichen, schulischen und nachbarschaftlichen Kontext des Stadtteils 
herleitet. Dies ist gegenüber breit angelegten Schmalspurprogrammen vor-
zugswürdig. Soziale Schuldnerberatung sollte deshalb insbesondere partizi-
pative und ombudschaftliche Primärprävention (vgl. auch den neuen § 9a 
SGB VIII) stärken, die die mit drohender Überschuldung belasteten Men-
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schen im Wohnumfeld befähigt, Selbsthilfegruppen, nachbarschaftliche Un-
terstützung, existenzsichernde Hilfen und Solidarität neben individueller 
Selbsterfahrung biographischer Überschuldungsrisiken zu lernen und zu le-
ben. 
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